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BEKANNTMACHUNG

über die Auslegung von Planunterlagen zum Zwecke der Planfeststellung für den grundhaften Ausbau 
der Landesstraße 21 in der Ortsdurchfahrt Mühlenbeck von Bau-km 0+000 bis Bau-km 1+183

Der Landesbetrieb Straßenwesen hat für das oben genannte Bauvorhaben die Durchführung des Planfeststel-
lungsverfahrens nach § 38 BbgStrG, § 73 VwVfG und § 1 VwVfGBbg beantragt. 

Für das Vorhaben besteht eine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß § 5 
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG).

Für das Bauvorhaben einschließlich der landschaftspflegerischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden 
Grundstücke in den Gemarkungen Mühlenbeck und Zühlsdorf beansprucht. 

Der Plan (Zeichnungen, Erläuterungen sowie die entscheidungserheblichen Unterlagen über die Umweltauswir-
kungen) liegt in der Zeit vom

25.06.2018 bis 24.07.2018

während der Dienststunden 

 Montag  9.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr 

 Dienstag  9.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr

 Mittwoch  9.00 – 12.00 Uhr

 Donnerstag  9.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr

 Freitag  9.00 – 13.00 Uhr 

sowie nach telefonischer Vereinbarung auch außerhalb dieser Zeiten in Haus 2 Zimmer 105 zur allgemeinen 
Einsichtnahme aus. 

Zudem wird der Plan im Internet auf www.LBV.Brandenburg.de Aufgaben → Planfeststellung → Laufende An-
hörungsverfahren veröffentlicht. Ein Zugang zu den Planunterlagen wird auch über das zentrale Portal des Lan-
des Brandenburg für umweltverträglichkeitsprüfungspflichtige Vorhaben nach dem UVPG möglich sein (https://
www.uvp-verbund.de/bb). Maßgeblich ist jedoch der Inhalt der zur Einsicht ausgelegten Unterlagen (§ 27a Abs. 
1 VwVfG).
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Folgende entscheidungserheblichen Unterlagen über die Umweltauswirkungen wurden vorgelegt: 

■ UVP-Bericht gemäß § 16 Abs. 1 UVPG vom 04.12.2017

■ allgemein verständliche, nichttechnische Zusammenfassung vom 04.12.2017

■   Landschaftspflegerischer Begleitplan mit Bestands- und Konfliktplänen, 
 Maßnahmenblätter, Maßnahmenplänen und vergleichende Gegenüberstellung vom 04.12.2017

■ Artenschutzbeitrag, September 2017

■ FFH-Verträglichkeitsprüfung für das FFH-Gebiet Tegler Fließtal (DE 3346-304), September 2017 

■ FFH-Ausnahmeprüfung vom 04.12.2017

■ Biotoptypen-Kartierung 2011, August 2011

■ Biotoptypen-Kartierung 2014, Januar 2014

■ Faunistischer Fachbeitrag, September 2011 

■ Ergänzende Leistungen zur Planung des Retentionsbeckens vom 23.10.2014

■ Wasserrechtlicher Fachbeitrag vom 14.08.2017

■ Risiken der Beeinträchtigung des LRT 6430 durch Salzeintrag, Januar 2015

■ Stickstoffeinträge in das FFH-Gebiet Tegler Fließtal vom 01.06.2017 

■ Schalltechnische Untersuchungen vom 04.12.2017

■ Wassertechnische Untersuchungen vom 04.12.2017

■ Erläuterungsbericht vom 04.12.2017

Hinweise:

 1.  Jeder kann bis spätestens 1 Monat nach Beendigung der Auslegung, das ist bis zum 24.08.2018 beim 
Landesamt für Bauen und Verkehr, Dezernat 21 - Anhörung/Planfeststellung Straßen und Eisenbah-
nen, Lindenallee 51, 15366 Hoppegarten (Fax: 03342 4266-7603 oder 03342 4266-7601) oder bei der 
Gemeinde Mühlenbecker Land Einwendungen gegen den Plan schriftlich oder zur Niederschrift zum 
Aktenzeichen 2112-31103/0021/009 erheben. Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt 
werden. In diesem Fall ist das elektronische Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur im 
Sinne des Signaturgesetzes zu versehen. Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere 
technische Rahmenbedingungen zu beachten, die im Internet unter www.LBV.Brandenburg.de/media/
QES_technische_Rahmenbedingungen.pdf aufgeführt sind. 

 2.  Die Einwendungen müssen den geltend gemachten Belang und das Maß ihrer Beeinträchtigungen er-
kennen lassen. Nach Ablauf dieser Einwendungsfrist sind Einwendungen ausgeschlossen (§ 39 Abs. 3 
BbgStrG i. V. m. § 73 Abs. 4 S. 3 VwVfG). Einwendungen und Stellungnahme der Vereinigungen sind 
nach Ablauf dieser Frist ebenfalls ausgeschlossen (§ 39 Abs. 1b, 3 BbgStrG i. V. m. § 73 Abs. 4 S. 5 
VwVfG). Der Einwendungsausschluss beschränkt sich bei Einwendungen und Stellungnahmen, die sich 
auf die Schutzgüter nach § 2 Abs. 1 des UVPG beziehen, nur auf dieses Verwaltungsverfahren.

 3.  Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form 
vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige Eingaben), ist auf jeder mit einer 
Unterschrift versehenen Seite ein Unterzeichner mit Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter der übrigen 
Unterzeichner zu bezeichnen. Anderenfalls können diese Einwendungen unberücksichtigt bleiben.
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 4.  Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichtigung der Vereinigungen nach § 73 Abs. 
4 S. 5 VwVfG.

 5.  Rechtzeitig erhobene Einwendungen werden in einem Termin erörtert, der zu gegebener Zeit noch 
ortsüblich bekannt gemacht wird. Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. Diejenigen, die fristgerecht 
Einwendungen erhoben haben, bzw. bei gleichförmigen Einwendungen der Vertreter, werden von dem 
Termin gesondert benachrichtigt. Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können diese 
durch eine öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. Die Teilnahme an dem Erörterungstermin ist den 
Beteiligten freigestellt. Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung ist 
durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die der Anhörungsbehörde zu den Akten zu geben ist. 
Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt werden.

   Die Anhörungsbehörde kann auf eine Erörterung der rechtzeitig erhobenen Stellungnahmen und Einwen-
dungen verzichten (§ 39 Abs. 2 BbgStrG). 

 6.  Kosten, die durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen, Teilnahme am 
Erörterungstermin oder Vertreterbestellung entstehen, werden nicht erstattet.

 7.  Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung dem Grunde nach zu entschei-
den ist, werden nicht in dem Erörterungstermin, sondern in einem gesonderten Entschädigungsverfahren 
behandelt.

 8.  Über die Einwendungen wird nach Abschluss des Anhörungsverfahrens durch die Planfeststellungsbe-
hörde (Landesamt für Bauen und Verkehr, Lindenallee 51, 15366 Hoppegarten) entschieden. Die Zustel-
lung der Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) an die Einwender und diejenigen, die eine Stellung-
nahme abgegeben haben, kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 
Zustellungen vorzunehmen sind.

 9.  Vom Beginn der Auslegung des Planes treten die Anbaubeschränkungen nach § 24 BbgStrG und die 
Veränderungssperre nach § 40 BbgStrG in Kraft. Darüber hinaus steht ab diesem Zeitpunkt dem Träger 
der Straßenbaulast ein Vorkaufsrecht an den vom Plan betroffenen Flächen zu (§ 40 Abs. 5 BbgStrG).

 10.  Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist ebenfalls auf der Internetseite der auslegenden Verwaltungsbehör-
de der Gemeinde Mühlenbecker Land gemäß § 27a VwVfG zugänglich.

 11.  Da das Vorhaben UVP-pflichtig ist, wird darauf hingewiesen, 

  ▪  dass die für das Verfahren und für die Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens zuständige 
Behörde das Landesamt für Bauen und Verkehr, Lindenallee 51, 15366 Hoppegarten ist,

  ▪ dass über die Zulässigkeit des Vorhabens durch Planfeststellungsbeschluss entschieden werden wird,

  ▪ dass die ausgelegten Planunterlagen den inhaltlichen Anforderungen nach §§ 16 Abs. 1 UVPG entsprechen.

Mühlenbecker Land, 06.06.2018

gez. Smaldino-Stattaus 
Bürgermeister 
Gemeinde Mühlenbecker Land

Ende Amtlicher Teil
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Sprechstunden der Ortsvorsteher

Ortsteil Mühlenbeck

Ortsvorsteherin: Anita Warmbrunn 
Stellvertreter: Axel Berschneider

Sprechstunden der Ortsvorsteherin:
Jeden ersten Donnerstag im Monat, 17.00 – 18.30 Uhr,
im Treff Mühlenbeck, Hauptstraße 7
dort Telefon: 033056-41077

Frau Warmbrunn privat:
Tel: 033056-74943

Ortsteil Schildow

Ortsvorsteherin: Silvia Gaideck
Stellvertreterin: Katja Behrendt-Didszun

Sprechstunden der Ortsvorsteherin:
Jeden ersten Dienstag im Monat 17.30 – 18.30 Uhr und nach 
Vereinbarung
im Bürgerhaus Schildow, Schmalfußstraße 6

Tel: 033056-23664 oder 033056-82152

Ortsteil Schönfließ

Ortsvorsteher: Mario Müller
Stellvertreter: Peter Kunkel

Sprechstunden des Ortsvorstehers:
Termine nach Vereinbarung
im Bürgerhaus Schönfließ, Am Anger 1

Tel: 0176 / 70989276 E-Mail: mueller-schoenfliess@outlook.de

Ortsteil Zühlsdorf

Ortsvorsteherin: Ursel Liekweg
Stellvertreter: Thomas Pump

Sprechstunden des Ortsvorstehers:
Am 2. Dienstag im Monat, 16.30 – 18.00 Uhr und nach 
Vereinbarung, im Gemeindehaus Zühlsdorf, Dorfstraße 26

Frau Liekweg privat:
Tel: 033397-72470 E-Mail: u.liekweg@berlin.de

Impressum
Das nächste Amtsblatt erscheint am 08.08.2018 und wird im Gemeindebereich kostenlos als Postwurfsendung 
zugestellt.
Redaktionsschluss ist der 04.07.2018

Titelbild: Fotogruppe SichtWeisen
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nach Schömberg
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Ein Besuch im
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Das Glück liegt so nah

Nachrichten zum Glück

Bürger machen Zeitung

Der mühlenspiegel ist das moderne Nach-
richtenmagazin der Gemeinde Mühlenbecker 
Land. 

Im mühlenspiegel berichten ehrenamtliche 
Bürgerreporter und Mitarbeiter des Rathau-
ses über das vielfältige Leben, Wohnen und 
Arbeiten im Mühlenbecker Land – spannend, 
unterhaltsam und informativ.

Der mühlenspiegel erscheint viermal im Jahr 
und ist für alle Bürger und Gäste der Gemein-
de kostenlos erhältlich.

Gern senden wir Ihnen die aktuelle Ausgabe 
zu. Alle bisherigen Hefte finden Sie auch als 
Pageflip auf der Website der Gemeinde Müh-
lenbecker Land.

Kontakt: (033056) 841-31

www.muehlenspiegel.de
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Das Glück liegt so nah

Zur richtigen Zeit...
... am richtigen Ort!

Mit unserer NachrichtenApp 
immer aktuell informiert!

Die Mühlenbecker Land App

Neu
kostenlos für iOS

 und Android

Update: Die Sperrung der A10-Anschlusstelle 
Mühlenbeck wurde auf Anfang 2018 verschoben. 
Konkrete Termine stehen derzeit noch nicht fest.

In Vorbereitung für den sechsspurigen Ausbau der A10 
sollten in den kommenden Wochen umfangreiche 
Fällarbeiten entlang der Autobahn durchgeführt 
werden. Dank dem Einsatz von Verwaltungsmitar-
beitern, Politikern und Anwohnern wurde die damit 
verbundene Sperrung der Auf- und Abfahrt Mühlen-
beck nun jedoch auf Anfang 2018 verschoben. Mit dem 
derzeitigen Schienenersatzverkehr und den zeitgleich 
bestehenden Bauarbeiten, bspw. bei Zühlsdorf, wäre 
die Belastung für den Verkehr sonst zu groß geworden.



Über 220 Kilometer Rad-, Wander- und Sportwege warten auf Sie.

Im Mühlenbecker Land im Norden Berlins.

Zwischen den Radfernwegen Berlin-
Usedom und Berlin-Kopenhagen.

Erleben Sie entspanntes Radfahren, gelbe
Rapsfelder, schöne Seeblicke, kleine Rastplätze, 
grasende Wasserbüff el, die älteste Wassermühle, 
duftende Kiefernwälder, kleine Badeseen, 
historische Kirchtürme, hügelige Sportwege 
und den Berliner Fernsehturm am Horizont.

Machen Sie sich auf den Weg.
Wir freuen uns auf Sie.

Die Mühlenbecker Land-App:

Das Glück liegt so nah

www.muehlenbecker-land.de
Mit allen Radwegekarten zum Download

Im Mühlenbecker Land im Norden Berlins.

Zwischen den Radfernwegen Berlin-
Usedom und Berlin-Kopenhagen.

Erleben Sie entspanntes Radfahren, gelbe
Rapsfelder, schöne Seeblicke, kleine Rastplätze, 
grasende Wasserbüff el, die älteste Wassermühle, 
duftende Kiefernwälder, kleine Badeseen, 
historische Kirchtürme, hügelige Sportwege 
und den Berliner Fernsehturm am Horizont.

Machen Sie sich auf den Weg.

Berliner Ring

Berliner Ring
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